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Beschlussvorlage 

-  öffentlich  - 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 

Beschlussvorschlag 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung, der 1. Nachtragshaushaltsplan sowie das Haus-

haltssicherungskonzept für das Jahr 2012 werden beschlossen. 
 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 
 

 Ausschuss für Finanzen und Personal 13.06.2012 
 Kreisausschuss 02.07.2012 

 Kreistag 06.07.2012 
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Sachverhalt 

Die Haushaltssatzung 2012 wurde vom Kreistag am 24.02.2012 beschlossen. Sie 
weist einen Überschuss in Höhe von 5,4 Mio. Euro aus. 

 
Innerhalb des Genehmigungsverfahrens wurde erkannt, dass die Schlüsselzuwei-
sungen des Landes falsch berechnet wurden. Sie fallen um 6,3 Mio. Euro niedriger 

aus. 
 

Dies hat zur Folge, dass der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der 
Liquiditätskredite im Laufe des Jahres voraussichtlich nicht ausreichen wird. 
 

Die kurzfristige Aufstellung eines 1. Nachtrags ist damit unumgänglich. 
 

Aufgrund der bereits bekannten Veränderungen in den Haushaltsansätzen errechnet 
sich ein Defizit von rd. 2,2 Mio. Euro. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustel-
len und dem Nachtragshaushaltsplan beizufügen. 

 

Anlagen: 

 

 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 inkl. 
1. Nachtragshaushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept 
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